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Standortauswahl fUr ein nukleares Endlager

von Eike Roth

e-mail Eike.Roth@energie-fakten.de

Hier die Fakten - vereinfachte Kurzfassung

Die Endlagerung nuklearer
Abfalle wird vielfach als die
SchlUsselfrage fur die Akzeptanz
der Kernenergie angesehen.
Sachlich ist dabei zwischen
schwachaktiven und hochaktiven
Abfallen zu unterscheiden. Er-
stere machen weit Uber 90 %
der Gesamtmenge aus, stellen
infolge ihrer relativ geringen Ra-
dioaktivitat aber kein wesentli-
ches und neues Sicherheitspro-
blem dar. Weltweit sind mehr als
ein  Dutzend Endlager fur
schwach radioaktive Abfalle in
Betrieb. In Deutschland ist hier-
fur die ehemalige Eisenerzgrube
Konrad vorgesehen. Das Vorha-
ben wurde durch den Wider-
stand von Kernenergiegegnern
massiv verzégert, doch nun sind
alle erforderlichen Genehmigun-
gen rechtskraftig erteilt und die
Umrdstung auf ein nukleares
Endlager ist seit kurzem voll im
Gange. Mit der Inbetriebnah-
me wird 2013 gerechnet.

Die eigentliche sicherheits-
technische Herausforderung ist
die Endlagerung der hochradio-
aktiven Abfalle. Weil deren Men-
ge sehr klein ist, ist fur sie der

sichere und langfristige Abschluss
von der Biosphdre durch Einlage-
rung in tiefen und stabilen geo-
logischen Formationen relativ
leicht moglich. Dieses Konzept
wird auch weltweit verfolgt. In
mehreren Landern, z. B. in Finn-
land, sind solche Endlager in Bau.
Deutschland hat mit seinen grof3en
Salzstdcken in der norddeutschen
Tiefebene glnstige Vorausset-
zungen fr die sichere Endlagerung
hochradioaktiver Abfalle.

Seit etwa drei Jahrzehnten
wird der Salzstock in Gorleben
auf seine diesbeztgliche Eignung
hin untersucht. Die Untersuchung
wurde immer wieder durch
Widerstande und Einspriche von
Burgern, Umweltschutzgruppen
und politischen Parteien unter-
brochen oder verzégert. Im Jah-
re 2000 hat die damalige rot/
grline Bundesregierung sogar ein
3 bis 10 Jahre dauerndes Mora-
torium fur die weitere Erkundung
durchgesetzt, obwohl auch sie
anerkennen musste, dass die bis
dahin vorgenommenen Erkundi-
gungen keine Anhaltspunkte er-
geben haben, die Zweifel am
Geeignet Sein des Salzstockes

rechtfertigen. Eine Aufhebung
des Moratoriums scheitert wei-
terhin an der Weigerung der SPD
und insbesondere des von ihr ge-
stellten Bundesumweltministers
Sigmar Gabriel. Begriindet wird
das unter anderem damit, dass
so Zeit gewonnen wiirde, um in
einer umfassenden Suche nicht
nur einen guten (den Anforde-
rungen des Atomgesetzes ent-
sprechenden), sondern ,den
bestmaoglichen” Standort auszu-
wabhlen. In der Langfassung wird
untersucht, wie weit eine solche
,Bestenauswahl”  Uberhaupt
maoglich ist und welcher Sicher-
heitsgewinn dabei real zu er-
zielen sein kdnnte.
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Hier die Fakten - Langfassung

Die politische Forderung

In Deutschland wird im politi-
schen Raum seit Jahren gestrit-
ten, ob fur ein nukleares End-
lager ein , geeigneter” (allen An-
forderungen des Atomgesetzes
— AtG - genltgender) Standort
ausreicht, oder ob es , der best-
maogliche” Standort sein muss.
Letztere Forderung ist natrlich
populdr, aber ist sie auch
tatsachlich praktikabel und wenn
ja, welchen Sicherheitsgewinn
bringt sie wirklich?

So fordert z. B. das Bundes-
ministerium fur Umwelt (BMU) in
einem Entwurf fur ein ,,Verbands-
und  Standortauswahlgesetz”
(VStQ) als Ziel eines Standortaus-
wahlverfahrens: , Durch verglei-
chende Untersuchungen den
bestmdoglichen Standort fir eine
Anlage zur Endlagerung aller Art-
en radioaktiver Stoffe (Endlager-
standort) zu finden” (Hervorhe-
bungen durch den Autor dieses
Beitrages). Aus dem weiteren
Text des BMU geht hervor, dass
der “bestmogliche” Standort
derjenige ist, der die ,, groBtmog-
liche Sicherheit” der Endlagerung
gewabhrleistet. Das ,Bestmog-

lich” bezieht sich also ausschliel3-
lich auf die Sicherheit (und nicht
auf Kosten, vorhandene Infra-
struktur oder Vorleistungen, kon-
kurrierende Verwendungsmog-
lichkeiten, Akzeptanz, oder an-
dere Fragestellungen). Dabei ist
mit Sicherheit — wie aus dem
weiteren Text hervorgeht — aus-
schlieBlich der ,Schutz vor den
Auswirkungen ionisierender
Strahlen” gemeint. Diverse gru-
ne und Umweltschutz-Vereini-
gungen erheben ahnliche Forde-
rungen mit grundsatzlich glei-
chen Zielsetzungen.

Prinzipiell unerfiillbar

Zunachst einmal muss klargestellt
werden, dass die Forderung zur
Auswahl des ,bestmdglichen”
Standortes prinzipiell unerfallbar
ist. Hierzu musste man fir den
Vergleich buchstablich jeden
Fleck des ganzen Landes auf
seine Standorttauglichkeit hin un-
tersuchen, was schlichtweg
undurchfihrbar ist. , Bestmdg-
lich” im eigentlichen Wortsinne
geht daher ganz einfach nicht.
Wenn es Uberhaupt einen , best-
maoglichen” Standort geben soll,

kénnte sich das ,, Bestmdglich”
hoéchstens auf den bestmogli-
chen von den (wenigen) tatsach-
lich untersuchten oder wenig-
stens noch zur Untersuchung
vorgesehenen Standorten bezie-
hen, schon der nachste, der un-
tersucht werden konnte, konnte
noch besser sein.

Aber selbst wenn man die For-
derung ,nur” in dieser abge-
schwaéchten Form meint, wirde
ihre Erfullung — einmal unterstellt,
sie ware Uberhaupt erreichbar,
siehe weiter unten — in der Praxis
nicht viel bringen: Der Streit, ob
man sich mit den untersuchten
Standorten zufrieden geben darf,
oder noch weitere untersuchen
muss, wadre geradezu vorpro-
grammiert. Es ist nur schwer vor-
stellbar, dass derjenige, der eine
Forderung nach dem ,,bestmdg-
lichen” Standort erhebt, tatsach-
lich eine Einigung in der Stand-
ortfrage als Ziel verfolgt.

Juristisches Grundsatz-
problem

Da der Autor dieses Beitrages
kein Jurist ist, soll hier eine fur
die Praxis duBerst wichtige Frage
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ausgeklammert werden: Ist auf
Basis der geltenden Gesetze die
Forderung einer ,Bestenaus-
wahl” Gberhaupt zuldssig, oder
darf nur die Auswahl eines Stan-
dortes gefordert werden, der die
nach dem Atomgesetz entspre-
chend dem Stand von Wissen-
schaft und Technik erforderliche
Vorsorge gegen Schaden durch
ionisierende Strahlen gewahrlei-
stet? In diesem Beitrag hier wird
also nur untersucht, welche Pro-
bleme sich bei der dargelegten
Forderung nach einer , Besten-
auswahl” in der Praxis ergeben
wdrden, falls diese Gberhaupt
zulassig ist. Ob sie zuldssig ist,
mussen Juristen beantworten.

Praktische Probleme bei der
~Bestenauswahl”

Bei der Forderung nach einer
,Bestenauswahl” ergeben sich
in der Praxis insbesondere fol-
gende Probleme:

1.Ein Endlager fiir alle radioaktiven
Abfille?

Wenn schon die ,, gréBtmagliche
Sicherheit” gefordert wird, wie-
so wird dann ,ein Endlager fir
alle radioaktiven Stoffe” gefor-
dert? Grundsatzlich gibt es 2 Ar-
ten radioaktiver Abfalle: Schwach-
und hochaktive. Die Menge der
schwachaktiven Abfalle ist sehr
viel groBer als die der hochakti-
ven Abfélle, doch bei der Radio-
aktivitat verhalt es sich genau
anders herum. Und es sind nur
die relativ sehr kleinen Mengen
hochradioaktiver Stoffe, die das
eigentliche Sicherheitsproblem
der Endlagerung verursachen.
Die viel groBeren Mengen der
schwachaktiven Abfdlle sind dem-
gegenuber sehr viel harmloser.

Es ist nicht nur grundsatzlich
moglich, sondern tatsachlich
auch eher wahrscheinlich, dass
ein Lager, das nur die kleinen
Mengen der hochradioaktiven
Stoffe aufnehmen muss, sicherer
gebaut werden kann, als ein La-
ger, das zusatzlich auch noch die
viel groBeren Mengen der
schwachaktiven Abfalle aufneh-
men muss. Wer nur ein Endlager
fur alle Arten radioaktiver Stof-
fe” fordert, verliert eigentlich
durch diese Forderung die mo-
ralische Berechtigung, den Stand-
ort mit der ,gréBtmaoglichen
Sicherheit” zu fordern.

2.Was ist gut, was ist besser?

Um den , bestmdoglichen Stand-

ort” auswahlen zu konnen,

braucht man einen MaBstab,
nach dem sich die (sicherheits-
technische) GUte eines Standor-
tes bewerten lasst. Die sicher-
heitstechnische Eignung eines je-
den Standortes hangt von ver-
schiedenen Parametern ab.

Solche, fur die Sicherheit eines

Standortes wichtige Parameter

kénnen z. B. sein:

e Machtigkeit und Homogeni-
tat des Deckgebirges

e Machtigkeit und Homogeni-
tat des eigentlichen Lager-
gesteins

e \Wasserdurchlassigkeit  des
und Wasserfiihrung im ein-
schlusswirksamen Gebirgs-
bereich (Wasser ist mit Ab-
stand das wichtigste magliche
Transportmedium fir radio-
aktive Stoffe von ,innen”
nach ,aufen”)

e Schadstoffrickhaltefahigkeit
des einschlusswirksamen Ge-
birgsbereichs (selbst wenn ra-
dioaktive Materialien aus den
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Lagerbehaltern austreten und
Wasser in den unmittelbaren
Lagerbereich Zutritt haben
sollte, folgt die Weiterleitung
der radioaktiven Materialien
in die Biosphare nicht einfach
der Wasserstromung, son-
dern wird vor allem durch
sukzessive Sorptions- und De-
sorptionsvorgange am umge-
benden Gestein bestimmt.
Dadurch ergibt sich eine sehr
effektive Ruckhaltung, weil
der tatsachliche Transport der
radioaktiven Materialien um
mehrere GréBenordnungen
langsamer erfolgt, als die
Wasserstrémung) (siehe auch
Kernreaktoren und nukleare
Endlager — eine Erfindung des
Menschen ?)

e Warmeleitfahigkeit des ein-
schlusswirksamen Gebirgsbe-
reichs (da der hochradioakti-
ve Abfall Warme entwickelt,
muss diese aus dem Lagerbe-
reich abgefuhrt werden)

e Erdbebengefahrdung

e Voraussichtliche geologische
Langzeitentwicklung (wie lan-
ge durfte das Lagergestein im
Wesentlichen unverandert
bleiben?).

Fur diese Parameter lassen sich

mit einigen Zusatzdefinitionen

mehr oder weniger genaue

Grenzwerte angeben, die jeweils

eingehalten werden missen, da-

mit der Standort ,ausreichend
sicher” sein kann. Wenn ein

Standortparameter zu schlecht

ist, scheidet dieser Standort

zwangsweise aus. Sind alle Stand-
ortparameter  ,im  gridnen

Bereich” (und sind die Para-

meter ausreichend vollstandig be-

nannt), erflllt der Standort die
nach AtG erforderlichen Stand-
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ort-Anforderungen an die Vor-
sorge gegen Schaden durch io-
nisierende Strahlen.

Da Standorte, die in einem
oder mehreren Parametern die
geforderten Grenzwerte nicht er-
fullen, ohnehin ausscheiden,
kann eine eventuelle ,Besten-
auswahl” hochstens zwischen
solchen Standorten diskutiert
werden, bei denen alle Stanort-
parameter ,im griinen Bereich”
sind. In der Praxis werden diese
Standorte bei den einzelnen Pa-
rametern unterschiedlich weit
weg vom jeweils einzuhaltenden
Grenzwert liegen. Fur die ,Be-
stenauswahl” musste daher fir
jeden Parameter quantifiziert
werden, wie vorteilhaft ein so
oder so hoher Abstand zum zu-
gehdrigen Grenzwert ist. Im All-
gemeinen werden das keine
linearen MaBstabe sein, weil z. B.
Sattigungstendenzen eintreten
kénnen: Ab einem gewissen
Grad bringt ein weiter zuneh-
mender Abstand zum Grenzwert
héchstens noch marginale Vor-
teile. Es wadre zumindest eine
enorme Zusatzaufgabe, diese
MaBstabe fur alle Parameter
nachvollziehbar festzulegen. In
der Praxis durfte die , Bestenaus-
wahl” schon daran scheitern.

Aber selbst wenn diese Arbeit
geleistet werden kénnte, fur die
. Bestenauswahl” musste zusatz-
lich auch den einzelnen Parame-
tern ein Gewicht zugeordnet
werden. Wenn der Parameter 1
beim Standort A schlechter
(aber immer noch akzeptabell)
ist als beim Standort B, um wie
viel muss dann der Parameter 2
beim Standort A besser sein, da-
mit der Nachteil des Standortes
A aufgrund seines Parameters 1

gerade kompensiert wird? Und
das muss fur alle Parameterkom-
binationen und fur die unter-
schiedlichsten  AusmafBe der
Grenzwertunterschreitungen fest-
gelegt werden, und zwar wieder
in nachvollziehbarer Weise, das
heiBt im Konsens, also so, dass
alle den Standortvergleich durch-
fihrenden Personen zum glei-
chen Ergebnis kommen. Ande-
renfalls, wenn jeder seine eigene
,Bestenauswahl” macht, hat
man nichts davon, weil man sich
dann eben doch nicht einigen
kann, welcher Standort wirklich
.der Beste” ist. Es scheint véllig
undenkbar, dass diese Riesenar-
beit je geleistet werden kann.

Im Klartext heiBt das, dass
eine , Bestenauswahl” im Kon-
sens illusorisch ist. Im Gegenteil, die
,Bestenauswahl” 6ffnet der in-
dividuellen Bewertung Tur und
Tor und sie wird nie zu einem all-
gemein anerkannten Ergebnis
fuhren. Mit anderen Worten: Die
Forderung nach einer ,Besten-
auswahl” weckt den Verdacht,
nur deswegen erhoben zu wer-
den, damit man nie zu einem all-
gemein akzeptierbaren Ergebnis
kommt.

3.Der Standort allein sagt noch nicht
viel aus!
Die insgesamt gegebene Sicher-
heit eines Endlagers setzt sich aus
den Standorteigenschaften und
aus den beim geplanten Endlager
an diesem Standort konkret vor-
gesehenen technischen Sicher-
heitsvorkehrungen zusammen.
Die Forderung nach dem , best-
maoglichen Standort” machte nur
Sinn, wenn die technischen Si-
cherheitsvorkehrungen an jedem
Standort gleich waren. Dann
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wirde der beste Standort auch
zum besten Endlager fihren. Das
ist aber unrealistisch. Fir unter-
schiedliche Standortarten (Salz,
Granit, Ton etc.) gibt es ganz un-
terschiedliche technische Sicher-
heitsvorkehrungen und fur un-
terschiedliche lokale Randbedin-
gungen ebenso. Deren Unter-
schiede kénnen die Unterschiede
der verschiedenen (aber, was den
Standort alleine betrifft, jeweils
ausreichend geeigneten!) Stan-
dorte mehr als kompensieren.
Eine isolierte Standortsicherheit
macht ganz einfach keinen Sinn.
Standort und Endlagertechnik
zusammen mussen die nach AtG
erforderliche Vorsorge gegen
Schaden gewabhrleisten. Ist das
erflllt, ist das konkrete Endlager
am konkreten Standort geneh-
migungsfahig.

Die Politik mag (und muss viel-
leicht sogar) auch noch andere
Uberlegungen in ihre Entschei-
dung zur Auswahl eines Stan-
dortes mit einbeziehen, etwa
konkurrierende Nutzungsmog-
lichkeiten, Arbeitsplatzbeschaf-
fung in strukturschwachen Ge-
genden, etc. Eine ,Bestenaus-
wahl” im eingangs dargelegten
Sinne zu fordern, dient aber
wohl nur dem Zweck, die Reali-
sierung eines Endlagers mog-
lichst lange hinauszuzdgern, um
mit dem wohlfeilen Argument
der ungelésten Entsorgung wei-
ter Stimmung gegen die Kern-
energie machen zu kénnen.

Schlussbemerkung

Die Bevolkerung hat ein Anrecht
auf baldige Umsetzung der ja
vorliegenden  technisch-wirt-
schaftlich-6kologischen Lésung
der Endlagerfrage auch in
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Deutschland. Zwar ist diese rein
technisch gesehen nicht kurzfri-
stig notwendig. Die Mengen, be-
sonders der hochradioaktiven
Abfélle sind so klein, dass eine
weitere Zwischenlagerung auch
fur viele Jahrzehnte keinerlei Pro-
blem ware. Wissenschaftlich ist
die Machbarkeit der Entsorgung
ohnehin langst ausreichend ge-
klart. Das Recht der Bevolkerung
auf Demonstration der Mach-
barkeit ist vielmehr eine Folge
davon, dass ihr seit Jahren landauf
und landab diese Machbarkeit
als zweifelhaft dargestellt wird.
Die dadurch ausgeldste Verunsi-
cherung muss endlich beseitigt
werden und das geht nun ein-
mal am Besten nach dem Motto,
dass der beste Beweis fur das
Kénnen das Tun ist. Der anhal-
tende Widerstand gewisser Krei-
se gegen jeden Schritt hin zu

einer Realisierung des letzten
Gliedes der Entsorgungskette ist
nur damit zu erkldaren, dass ge-
nau diese SchlieBung maoglichst
lange verhindert werden soll, um
das vermeintlich beste Argument
gegen die Kernenergie noch
moglichst lange nutzen zu kén-
nen.

Das politisch verordnete Mo-
ratorium fUr die weitere Unter-
suchung des Salzstockes in Gor-
leben und die politisch erhobene
Forderung der ,Bestenauswahl”
fur den Standort eines Endlagers
belegen nach Meinung des Au-
tors diese bewusste Verzdge-
rungstaktik in klarer Weise. Das
Moratorium bringt keine Klarung
(der Eignung des Salzstockes),
sondern verhindert eine solche,
und die Forderung nach Aus-
wahl des , bestmoglichen” Stan-
dortes macht nur Sinn als Mittel
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zur Verhinderung einer Auswahl.
In der Realitat ist sie weder
durchfihrbar noch wirde sie ei-
nen realen Sicherheitsgewinn
bringen, weil sie zwangsweise im
Spekulativen stecken bleiben
musste. Eigentlich sollten uns
unsere Sicherheit und die unse-
rer Kinder (Sicherheit fur Leib
und Leben, gegen Umwelt-
gefahrdungen und gegen Eng-
passe bei der Energieversorgung)
wichtig genug sein, um eine
tatsachliche Klarung der offenen
Fragen herbeizufthren. Das Of-
fen Sein der Entsorgung zu
brandmarken und gleichzeitig
ihr SchlieBen nach Kraften zu
behindern, ist keine zulassige
Verhaltensweise.

Weitere Informationen zu die-
sem Thema finden Sie unter Link
zu Energie Fakten, Bereich Kern-
energie/ Entsorgung.

Seite 5 von 5


http://www.energie-fakten.de/
http://www.energie-fakten.de/html/as-pull-down/kernenergie/entsorgung.html

	Kurzfassung
	Langfassung
	Die politische Forderung
	Prinzipiell unerfüllbar
	Juristisches Grundsatzproblem
	Praktische Probleme bei der „Bestenauswahl“
	1.Ein Endlager für alle radioaktiven Abfälle?
	2.Was ist gut, was ist besser?
	3.Der Standort allein sagt noch nicht viel aus!

	Schlussbemerkung


